
 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

 

 

 

E i n l a d u n g  
 

zur 48. Stadtratssitzung der Stadt Hohnstein    
 
am Mittwoch, dem 27. September 2023, um 18.30 Uhr, 
im Kulturraum Schloss Ulbersdorf, Am Schloss 1 im OT Ulbersdorf 
 

Tagesordnung: 
 

1. Eröffnung und Begrüßung 
2. Protokollkontrolle vom 30.08.2023 
3. Bericht des Bürgermeisters 
4. Anfragen von Bürgern und Stadträten 
5. Information zu erfolgten Vergaben aufgrund der Beschlüsse vom 30.08.2023 
6. Beschluss zur Durchführung der Kommunalwahl mit der Europawahl am                         

09. Juni 2024 (BV 01-48) 
7. Beschluss einer neuen Wahlwerbesatzung für die Stadt Hohnstein (BV 02-48) 
8. Beauftragung der örtlichen Rechnungsprüfung der JAS 2015 bis 2020 sowie weiterer 

Aufgaben gemäß § 106 Abs. 1 SächsGemO (BV 03-48) 
9. Beschluss zur Beschaffung weiterer mobilen Endgeräte für die Grundschule           

Hohnstein (BV 04-48) 

 
 
Es schließt sich ein nichtöffentlicher Teil an. 
 

Die Einwohner sind herzlich eingeladen. 
                                                                                       
            

                                             

             

 
 
 
                                                                                            

gez. Daniel Brade                                                                                                      

Bürgermeister 







STADT HOHNSTEIN - LANDKREIS SÄCHSISCHE SCHWEIZ-OSTERZGEBIRGE 

 

 
Beschlussvorlage Nr. 02-48           Eingereicht von: Hauptamt 
Beschluss-Nr.: 
 

Beratungsfolge Sitzungs- 
termin 

öffentlich nicht 
öffentlich 

Vorberatung Beschluss- 
fassung 

Stadtrat 02.03.2022 x   x 

Stadtrat 27.09.2023 x   x 

 

Betreff: 

 
Beschluss der Änderungssatzung zur Wahlwerbungssatzung der Stadt Hohnstein 
 

Anlagen: Sachbericht, Entwurf 1. Änderungssatzung 

 

Beschluss: 

 
Der Stadtrat der Stadt Hohnstein beschließt die Satzung zur Änderung der Satzung der Stadt Hohn-
stein zur Verfahrensregelung über die Werbung für politische Zwecke auf öffentlichen Straßen wäh-
rend der Wahlkampfzeit (1. Änderungssatzung). 
 

 

Beratungsergebnis: 

Sitzung am: 27.09.2023 bestätigt:                                              nicht bestätigt: 

Gremium: Stadtrat Anzahl der Mitglieder: 12 davon anwesend:  

einstimmig mehrheitlich Ja-Stimmen Nein-Stimmen Stimmenthaltung 

     

 

Ausschluss von Mitgliedern des Stadtrates von der Beratung und Abstimmung auf Grund  
des § 20 Absatz 1 der Sächsischen Gemeindeordnung (SächsGemO) vom 09.03.2018 

 

 
Hohnstein, den 27.09.2023 
ausgefertigt 
 
 
 
 
.......................................... 
Unterschrift Bürgermeister   Siegel 
 

 
Verteiler: 11 x Mitglieder 
   1 x Bürgermeister 
   1 x Ämter 
  



Sachbericht 
 
 
Mit der vorliegenden Änderungssatzung soll die bestehende Satzung der Stadt Hohnstein zur Verfah-
rensregelung über die Werbung für politische Zwecke auf öffentlichen Straßen während der Wahlkampf-
zeit (Wahlwerbungssatzung der Stadt Hohnstein) vom 27.03.2013 wie folgt geändert werden: 
 

Artikel 
der Än-
de-
rungs-
satzung 

Fundstelle 
Wahlwerbe-
satzung 

Fassung alt Fassung neu Begründung 

1 § 1 Abs. 1 Die Wahlwerbungssatzung be-
stimmt die Grundsätze der Wer-
bung für politische Zwecke an-
lässlich von Wahlen mit Werbe-
trägern auf öffentlichen Straßen 
und Straßenbegleitgrünflächen 
sowie das Aufstellen und Be-
treiben von Informationsstän-
den, welche als Sondernutzung 
nach § 18 des Straßengesetzes 
für den Freistaat Sachsen 
(SächsStrG) vom 21. Januar 
1993 in der geltenden Fassung 
in Verbindung mit § 3 der Sat-
zung der der Stadt Hohnstein 
über Erlaubnisse und Gebühren 
für Sondernutzungen der öffent-
lichen Straßen in Hohnstein 
(Sondernutzungssatzung) vom 
01.01.2002 mit der Änderungs-
satzung vom 28.11.2007 in der 
jeweils gültigen Fassung der 
Erlaubnis bedürfen. Es werden 
die Grundsätze bestimmt, die 
innerhalb der Wahlkampfzeit für 
eine Erlaubnis eingehalten sein 
müssen, und es wird der Rah-
men für das Verwaltungshan-
deln in diesem Sachbereich ge-
setzt. Sofern nicht ausdrücklich 
etwas anderes bestimmt ist, 
gelten die Bestimmungen der 
Sondernutzungssatzung. 

Die Wahlwerbungssatzung be-
stimmt die Grundsätze der Wer-
bung für politische Zwecke an-
lässlich von Wahlen mit Werbe-
trägern auf öffentlichen Stra-
ßen, Plätzen und Straßenbe-
gleitgrünflächen sowie das Auf-
stellen und Betreiben von Infor-
mationsständen, welche als 
Sondernutzung nach § 18 des 
Straßengesetzes für den Frei-
staat Sachsen (SächsStrG) 
vom 21. Januar 1993 in der gel-
tenden Fassung in Verbindung 
mit § 3 der Satzung der der 
Stadt Hohnstein über Erlaub-
nisse und Gebühren für Son-
dernutzungen der öffentlichen 
Straßen in Hohnstein (Son-
dernutzungssatzung) vom 
01.01.2002 mit der Änderungs-
satzung vom 28.11.2007 in der 
jeweils gültigen Fassung der 
Erlaubnis bedürfen. Es werden 
die Grundsätze bestimmt, die 
innerhalb der Wahlkampfzeit für 
eine Erlaubnis eingehalten sein 
müssen, und es wird der Rah-
men für das Verwaltungshan-
deln in diesem Sachbereich ge-
setzt. Sofern nicht ausdrücklich 
etwas anderes bestimmt ist, 
gelten die Bestimmungen der 
Sondernutzungssatzung. 

Ergänzung „Plätze“ 

2 § 2 Abs. 2 Berechtigte Sondernutzer im 
Sinne der Wahlwerbungssat-
zung sind politische Parteien, 
politische Organisationen und 
Wählervereinigungen, die im 
Stadtrat der Stadt Hohnstein, 
im Sächsischen Landtag, im 
Deutschen Bundestag oder im 
Europäischen Parlament vertre-
ten sind sowie Träger von 
Wahlvorschlägen für die jeweils 
anstehenden Wahlen zu den 
genannten Parlamenten bzw. 
dem Stadtrat sowie diese und 
zugelassene Einzelbewerber 
zum Bürgermeister der Stadt 
Hohnstein und Initiatoren von 
Volks- und Bürgerentscheiden. 
Berechtigte sind auch Perso-
nen, die im Auftrag der vorge-
nannten politischen Parteien, 
politischen Organisationen und 
Wählervereinigungen sowie von 
Trägern von Wahlvorschlägen 
politische Informationsstände 
anlässlich von Wahlen zum 
Stadtrat der Stadt Hohnstein, 

Berechtigte Sondernutzer im 
Sinne der Wahlwerbungssat-
zung sind politische Parteien, 
politische Organisationen und 
Wählervereinigungen, die im 
Stadtrat und in den Ortschafts-
räten der Stadt Hohnstein, im 
Kreistag, im Sächsischen Land-
tag, im Deutschen Bundestag 
oder im Europäischen Parla-
ment vertreten sind sowie Trä-
ger von Wahlvorschlägen für 
die jeweils anstehenden Wah-
len zu den genannten Parla-
menten bzw. dem Stadtrat und 
Ortschaftsrat sowie diese und 
zugelassene Einzelbewerber 
zum Bürgermeister der Stadt 
Hohnstein und Initiatoren von 
Volks- und Bürgerentscheiden. 
Berechtigte sind auch Perso-
nen, die im Auftrag der in Satz 
1 genannten Personenkreise 
handeln. 

Erweiterung der Berechtigten um 
Ortschaftsrats- und Kreistagswah-
len. 
 
Redaktionelle Kürzung Satz 2. Die 
in der alten Fassung aufgeführten 
Aufsteller von politischen Informati-
onsständen sind damit eingeschlos-
sen und müssen nicht gesondert 
erwähnt werden. 



Artikel 
der Än-
de-
rungs-
satzung 

Fundstelle 
Wahlwerbe-
satzung 

Fassung alt Fassung neu Begründung 

zum Sächsischen Landtag, zum 
Deutschen Bundestag oder 
zum Europäischen Parlament 
aufstellen. 

3 § 2 Abs. 3 Werbeträger sind Stell-, Hänge- 
und Großflächenplakatschilder. 
Sie dienen der Aufnahme von 
Werbeplakaten und sollen aus 
witterungsbeständigem Material 
bestehen. Es dürfen keine Wer-
beträger mit kantigen Metallrah-
men verwendet werden oder 
solche, bei denen anderweitig 
eine 
Verletzungsgefahr bestehen 
kann. 
Stellschilder dürfen nicht größer 
als 120 cm x 100 cm sein; 
Hängeschilder dürfen nicht grö-
ßer als 85 cm x 60 cm sein; 
Großflächenplakatschilder dür-
fen nicht größer als 360 cm x 
260 cm sein. 
Die Werbung mit Großflächen-
plakatschildern ist nur in der 
Vorwahlzeit mit vorheriger 
schriftlicher 
Erlaubnis der Stadt Hohnstein 
(gemäß § 5) gestattet. 

Werbeträger sind Stell-, Hänge- 
und Großflächenplakatschilder. 
Sie dienen der Aufnahme von 
Werbeplakaten und sollen aus 
witterungsbeständigem Material 
bestehen. Es dürfen keine Wer-
beträger mit kantigen Metallrah-
men verwendet werden oder 
solche, bei denen anderweitig 
eine 
Verletzungsgefahr bestehen 
kann. 
Stellschilder dürfen nicht größer 
als 120 cm x 100 cm sein; 
Hängeschilder dürfen nicht grö-
ßer als 85 cm x 60 cm sein; 
Großflächenplakatschilder dür-
fen nicht größer als 360 cm x 
260 cm sein. 
Als Doppelplakat gelten ein 
beidseitig beklebter oder zwei 
Rücken an Rücken ange-
brachte Werbeträger. 
Die Werbung mit Großflächen-
plakatschildern ist nur in der 
Vorwahlzeit mit vorheriger 
schriftlicher 
Erlaubnis der Stadt Hohnstein 
(gemäß § 5) gestattet. 

Definition Begriff Doppelplakat 
(siehe § 4 Abs. 3 Buchst. c) neu) 

4 § 4 Abs. 3 
Buchst. c) 

Stadt Hohnstein 5 Stück 
OT Ehrenberg 5 Stück 
OT Ulbersdorf 3 Stück 
OT Rathewalde 3 Stück 
OT Cunnersdorf 3 Stück 
OT Goßdorf 3 Stück 
OT Lohsdorf 3 Stück 
OT Kohlmühle 2 Stück 
OT Zeschnig 2 Stück 
OT Hohburkersdorf 2 Stück 
OT Waitzdorf 1 Stück 

Stadt Hohnstein 4 Standorte 
OT Ehrenberg 4 Standorte 
OT Ulbersdorf 3 Standorte 
OT Rathewalde 3 Standorte 
OT Cunnersdorf 3 Standorte 
OT Goßdorf 3 Standorte 
OT Lohsdorf 3 Standorte 
OT Kohlmühle 2 Standorte 
OT Zeschnig 2 Standorte 
OT Hohburkersdorf 2 Standorte 
OT Waitzdorf 1 Standort 
Sowohl ein Einzel- als auch ein 
Doppelplakat zählen als ein 
Plakat im Sinne der Stückzahl 
dieser Tabelle. 

Hängeschilder (max. 85 cm x 60 
cm) 
Geringfügige Anhebung der maxi-
malen Anzahl der Hängeschilder, 
um eine wirksame Wahlwerbung 
zur ermöglichen, die in der Regel 
mit Doppelplakaten erfolgt. 

5 § 4 Abs. 3 
Buchst. d) 

Bei beidseitiger Beklebung ei-
nes Werbeträgers, zählen diese 
als 2 Plakate im Sinne der vor-
gegebenen Stückzahlen. 
 
An jeden Werbeträger dürfen 
maximal 2 Grundkörper ange-
bracht 
werden. 

--- 
 
 
 
 
Pro Standort dürfen maximal 
zwei Plakate (Einzel- oder Dop-
pelplakate) in der Höhe überei-
nander angeordnet werden. 

Entfällt durch Neufassung § 4 Abs. 
3 Buchst. c) 
 
 

 
Klarstellung der Festlegung für 
Hängeschilder 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Artikel 
der Än-
de-
rungs-
satzung 

Fundstelle 
Wahlwerbe-
satzung 

Fassung alt Fassung neu Begründung 

6 § 6 Abs. 2 
Buchst. c) 

c) Dem Antrag ist ein Lageplan 
beizufügen, auf dem 
- die Aufstellrichtung des Groß-
flächenplakatschildes (An-
sichtsfläche und Rückseite des 
Plakates sind zu kennzeichnen) 
- der genaue Standort des 
Großflächenplakatschildes (Ab-
stand zu den Fahrbahnkanten 
und ggf. anderen markanten 
Punkten am Standort in Metern) 
eingetragen sind. Für die Ver-
sagung der Erlaubnis gilt § 5 
Abs. 3 sinngemäß. 

c) Dem Antrag ist ein Lageplan 
beizufügen, auf dem 
- die Aufstellrichtung des Groß-
flächenplakatschildes (An-
sichtsfläche und Rückseite des 
Plakates sind zu kennzeichnen) 
- der genaue Standort des 
Großflächenplakatschildes (Ab-
stand zu den Fahrbahnkanten 
und ggf. anderen markanten 
Punkten am Standort in Metern) 
eingetragen sind. 

Letzter Satz verschoben hinter den 
neu eingefügten Buchstaben d) 

7 § 6 Abs. 2 - d) Liegen mehrere Anträge ver-
schiedener Berechtigter für glei-
che Standorte vor, wird der 
Standort durch das Ordnungs-
amt zugewiesen. Es gilt das 
Rotationsprinzip. Zur Berück-
sichtigung am Rotationsprinzip 
ist der Antrag bis zum 57. Tag 
vor der Wahl einzureichen. 
 
 
 
 
 
 
 
Für die Versagung der Erlaub-
nis gilt § 5 Abs. 3 sinngemäß. 

Ergänzung einer Regelung für die 
Stellplatzvergabe von Großflä-
chenplakaten mit der Zielstellung, 
die wenigen verfügbaren werbe-
wirksamen Stellplätze der Stadt 
Hohnstein nach den Grundsätzen 
der Transparenz und Gleichbe-
handlung zu vergeben. 
Großflächenplakate sind aus-
schließlich in der Vorwahlzeit, also 
ab dem 36. Tag vor der Wahl zuläs-
sig. Zur Teilnahme am Rotations-
prinzip sind die Anträge bis 3 Wo-
chen (21 Tage) vor Beginn der Vor-
wahlzeit einzureichen. 
 
Abtrennen des Satzes von Aufzäh-
lung, da sich der Satz auf den ge-
samten Absatz 2 bezieht. 
 

 
Hentzschel 
Amtsleiter Bau- und Hauptamt 



Stadt Hohnstein Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge 
 
 
 

Satzung zur Änderung der Satzung der Stadt Hohnstein 
zur Verfahrensregelung über die Werbung für politische Zwecke auf 

öffentlichen Straßen während der Wahlkampfzeit 
(1. Änderungssatzung) 

 
Aufgrund der §§ 18 und 21 des Sächsisches Straßengesetz vom 21. Januar 1993 (SächsGVBl. S. 93), 
das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 20. August 2019 (SächsGVBl. S. 762; 2020 S. 29) 
geändert worden ist, des § 4 der Sächsische Gemeindeordnung in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 9. März 2018 (SächsGVBl. S. 62), die zuletzt durch Artikel 17 des Gesetzes vom 20. Dezember 
2022 (SächsGVBl. S. 705) geändert worden ist, des § 2 des Sächsisches Kommunalabgabengesetz 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 9. März 2018 (SächsGVBl. S. 116), das durch Artikel 2 
Absatz 17 des Gesetzes vom 5. April 2019 (SächsGVBl. S. 245) geändert worden ist, hat der Stadtrat 
der Stadt Hohnstein in seiner Sitzung am 27.09.2023 folgende Änderungssatzung beschlossen: 
 
 

Artikel 1 
§ 1 Absatz 1 erhält folgende Fassung: 
Die Wahlwerbungssatzung bestimmt die Grundsätze der Werbung für politische Zwecke anlässlich 
von Wahlen mit Werbeträgern auf öffentlichen Straßen, Plätzen und Straßenbegleitgrünflächen sowie 
das Aufstellen und Betreiben von Informationsständen, welche als Sondernutzung nach § 18 des 
Straßengesetzes für den Freistaat Sachsen (SächsStrG) vom 21. Januar 1993 in der geltenden 
Fassung in Verbindung mit § 3 der Satzung der der Stadt Hohnstein über Erlaubnisse und Gebühren 
für Sondernutzungen der öffentlichen Straßen in Hohnstein (Sondernutzungssatzung) vom 01.01.2002 
mit der Änderungssatzung vom 28.11.2007 in der jeweils gültigen Fassung der Erlaubnis bedürfen. Es 
werden die Grundsätze bestimmt, die innerhalb der Wahlkampfzeit für eine Erlaubnis eingehalten sein 
müssen, und es wird der Rahmen für das Verwaltungshandeln in diesem Sachbereich gesetzt. Sofern 
nicht ausdrücklich etwas anderes bestimmt ist, gelten die Bestimmungen der Sondernutzungssatzung. 
 

Artikel 2 
§ 2 Absatz 2 erhält folgende Fassung: 
Berechtigte Sondernutzer im Sinne der Wahlwerbungssatzung sind politische Parteien, politische 
Organisationen und Wählervereinigungen, die im Stadtrat und in den Ortschaftsräten der Stadt 
Hohnstein, im Kreistag, im Sächsischen Landtag, im Deutschen Bundestag oder im Europäischen 
Parlament vertreten sind sowie Träger von Wahlvorschlägen für die jeweils anstehenden Wahlen zu 
den genannten Parlamenten bzw. dem Stadtrat und Ortschaftsrat sowie diese und zugelassene 
Einzelbewerber zum Bürgermeister der Stadt Hohnstein und Initiatoren von Volks- und 
Bürgerentscheiden. Berechtigte sind auch Personen, die im Auftrag der in Satz 1 genannten 
Personenkreise handeln. 
 

Artikel 3 
§ 2 Absatz 3 erhält folgende Fassung: 
Werbeträger sind Stell-, Hänge- und Großflächenplakatschilder. Sie dienen der Aufnahme von 
Werbeplakaten und sollen aus witterungsbeständigem Material bestehen. Es dürfen keine 
Werbeträger mit kantigen Metallrahmen verwendet werden oder solche, bei denen anderweitig eine 
Verletzungsgefahr bestehen kann. 
Stellschilder dürfen nicht größer als 120 cm x 100 cm sein; 
Hängeschilder dürfen nicht größer als 85 cm x 60 cm sein; 
Großflächenplakatschilder dürfen nicht größer als 360 cm x 260 cm sein. 
Als Doppelplakat gelten ein beidseitig beklebter oder zwei Rücken an Rücken angebrachte 
Werbeträger. 
Die Werbung mit Großflächenplakatschildern ist nur in der Vorwahlzeit mit vorheriger schriftlicher 
Erlaubnis der Stadt Hohnstein (gemäß § 5) gestattet. 
 

Artikel 4 



 
§ 4 Absatz 3 Buchstabe c) erhält folgende Fassung: 
Um eine niveauvolle und dem Gesamtstadtbild nicht widersprechende Wahlwerbung durchzuführen, 
wird folgende Limitierung bei Wahlplakaten pro Parteien, Wählervereinigungen oder Unabhängigen 
Kandidaten über Hängeschilder erlassen: 

Stadt Hohnstein = 4 Stück 
Ortsteil Ehrenberg = 4 Stück 
Ortsteil Ulbersdorf = 3 Stück 
Ortsteil Rathewalde = 3 Stück 
Ortsteil Cunnersdorf = 3 Stück 
Ortsteil Goßdorf = 3 Stück 
Ortsteil Lohsdorf = 3 Stück 
Ortsteil Kohlmühle = 2 Stück 
Ortsteil Zeschnig = 2 Stück 
Ortsteil Hohburkersdorf = 2 Stück 
Ortsteil Waitzdorf = 1 Stück 
 

Sowohl ein Einzel- als auch ein Doppelplakat zählen als ein Plakat im Sinne der Stückzahl dieser 
Tabelle. 
 

Artikel 5 
 

§ 4 Absatz 3 Buchstabe d) erhält folgende Fassung: 
Pro Standort dürfen maximal zwei Plakate (Einzel- oder Doppelplakate) in der Höhe übereinander 
angeordnet werden. 
 

Artikel 6 
 

§ 6 Absatz 2 Buchstabe c) erhält folgende Fassung: 
c) Dem Antrag ist ein Lageplan beizufügen, auf dem 

 die Aufstellrichtung des Großflächenplakatschildes (Ansichtsfläche und Rückseite des Plakates 
sind zu kennzeichnen) und 

 der genaue Standort des Großflächenplakatschildes (Abstand zu den Fahrbahnkanten und ggf. 
anderen markanten Punkten am Standort in Metern) eingetragen sind. 

 
 

Artikel 7 
 
§ 6 Absatz 2 wird auf Buchstabe c) folgend wie folgt ergänzt: 
d) Liegen mehrere Anträge verschiedener Berechtigter für gleiche Standorte vor, wird der Standort 

erstmalig per Losentscheid durch das Ordnungsamt zugewiesen. Für folgende Wahlen gilt das 
Rotationsprinzip. Zur Berücksichtigung am Rotationsprinzip ist der Antrag bis zum 57. Tag vor der 
Wahl einzureichen. 

 
Für die Versagung der Erlaubnis gilt § 5 Abs. 3 sinngemäß. 
 

 
  



Artikel 8 
 
Die Änderungssatzung tritt am Tag nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. 
 
 
 
Hohnstein, den xx.xx.2023 
 
 
 
Brade 
Bürgermeister 

 
 
Hinweis nach § 4 Abs. 4 der Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen SächsGemO)  
Nach § 4 Abs. 4 Satz 1 SächsGemO gelten Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der 
SächsGemO zustande gekommen sind, ein Jahr nach Ihrer Bekanntmachung als von Anfang an gültig zustande gekommen.  
Dies gilt nicht, wenn  
1. die Ausfertigung der Satzung nicht oder fehlerhaft erfolgt ist,  
2. Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzungen, die Genehmigung der die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden 

sind,  
3. der Bürgermeister dem Beschluss nach §52 Abs. 2 SächsGemO wegen Gesetzwidrigkeit widersprochen hat,  
4. vor Ablauf der in § 4 Abs. 4 Satz 1 SächsGemO genannten Frist 

a) die Rechtsaufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet hat oder  
b) die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschrift gegenüber der Gemeinde unter Bezeichnung des Sachverhaltes, 

der die Verletzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht worden ist. 
Ist eine Verletzung nach den Ziffern 3 oder 4 geltend gemacht worden, so kann auch nach Ablauf der in § 4 Abs. 4 Satz 1 
SächsGemO genannten Frist jedermann diese Verletzung geltend machen. 

 












